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§ 1 Einführung1

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) erfreut sich – allem Pessi-
mismus zum Trotz – auch im Jahre 2014, also 122 Jahre nach Inkrafttreten des
GmbHG, ungebrochener Beliebtheit. Stand 01. Januar 2014 waren in deutschen
Handelsregistern inklusive der Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt)
insgesamt 1.127.620 GmbHs registriert.2Besonders verbreitet ist die Rechtsform bei
kleinen und mittleren Unternehmen, wenn einerseits die Vorteile einer Kapitalge-
sellschaft (vor allem ihre Haftungsregelungen) gewollt, die Rechtsform der Akti-
engesellschaft aufgrund einer überschaubaren Gesellschafterzahl andererseits nicht
erforderlich ist.3 So haben derzeit 98,51 % der GmbHs maximal fünf Gesellschafter.4

Die in der Rechtswirklichkeit dabei am häufigsten anzutreffende Erscheinungsform
ist die personalistisch strukturierte GmbH, in der ein Teil der Mitglieder unmittelbar
selbst imUnternehmen tätig ist.5Relativ häufig übernehmen die Gesellschafter sogar
die Führung der Geschäfte.6

Da bei solch strukturierten Gesellschaften ganz eindeutig die persönlichen Be-
ziehungen der Anteilsinhaber gegenüber der bloßen kapitalmäßigen Beteiligung im
Vordergrund stehen, kann – ähnlich wie im Personengesellschaftsrecht (§§ 140, 142
HGB) – ein grundsätzliches Bedürfnis aufkommen, einen Mitgesellschafter auch
wieder aus der GmbH ausschließen zu können. Überwerfen sich die Anteilsinhaber
zum Beispiel im Laufe der Zeit und scheitert eine Aussöhnung, möchte meist nie-
mand die Gesellschaft freiwillig verlassen; jedenfalls nicht solange die Geschäfte gut
laufen. Eher reift häufig gleichermaßen auf beiden Seiten die Entscheidung, das
Unternehmen ohne den anderen fortzusetzen. Ähnlich verhält es sich, wenn ein
unerwünschter außenstehender Dritter droht, in die GmbH einzudringen. Diese
Gefahr besteht etwa bei der Anteilspfändung, im Falle der Gesellschafterinsolvenz
sowie beim erbrechtlichen Anteilsübergang.

1 Soweit imFolgendenGruppen- oder PersonenbezeichnungenVerwendung finden, ist stets
auch die jeweils weibliche Form gemeint. Der Verf. nimmt daher bewusst Abstand von einer
genderneutralen Ausdrucksweise.

2 Kornblum, GmbHR 2014, 694, 695, 701.
3 Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, Einl. Rn. 12.
4 Vgl. die statistische Auswertung für das Jahr 2013 von Bayer/Hoffmann, GmbHR 2014,

12, 13.
5 Michalski/Michalski, GmbHG, Systematische Darstellung 1 Überblick über das GmbH-

Recht, Rn. 7.
6 Ulmer/Ulmer, GmbHG, Einl. Rn. A 111.



War die Einziehung von GmbH-Geschäftsanteilen (Amortisation) ursprünglich
vom Gesetzgeber vor allem als Veränderung der Kapitalverhältnisse und nicht des
Personenbestands der Gesellschaft konzipiert,7 sehen heutzutage GmbH-Satzungen
ausweislich gängiger Formularhandbücher8 die Zwangseinziehung standardmäßig
als ultima ratio zur Bewältigung innergesellschaftlicher Auseinandersetzungen vor.
Anders ausgedrückt ist das Rechtsinstitut mittlerweile ein Instrument von hoher
praktischer Relevanz für die Einzelbeendigung der Mitgliedschaft eines GmbH-
Gesellschafters gegen dessen Willen. Dies gilt vor allem deshalb, weil es – wie sich
zeigen wird – für dieMitgesellschafter verhältnismäßig einfach ist, die Rechtsfolgen
der Zwangseinziehung herbeizuführen. Ihren gesetzlichen Anknüpfungspunkt findet
die Einziehung von GmbH-Geschäftsanteilen ohne Zustimmung des Anteilsbe-
rechtigten in § 34 Abs. 2 GmbHG. Allerdings regelt die seit Inkrafttreten des
GmbHG in ihrem Wortlaut unverändert gebliebene Norm das Recht der Einziehung
insgesamt nur sehr lückenhaft.9 Nicht umsonst gilt § 34 GmbHG als eine der am
schwierigsten auszulegenden Bestimmungen des GmbH-Rechts10 und die Anteils-
einziehung daher insgesamt als „Minenfeld“11.

I. Untersuchungsgegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist jedoch nicht der Versuch, sämtliche Detail-
probleme rund um den Themenkreis der zwangsweisen Einziehung von GmbH-
Geschäftsanteilen einer dogmatisch zufriedenstellenden und widerspruchsfreien
Lösung zuzuführen. Diese kaum zu bewältigende Aufgabe gingen in der Vergan-
genheit wiederholt andere an.12Entsprechend ihres Titelsmöchte dieArbeit vielmehr
den Status des GmbH-Gesellschafters nach erfolgter Zwangseinziehung klären. Die
damit verbundenen nicht nur rechtsdogmatisch höchst reizvollen, sondern aufgrund
der Verbreitung von Zwangseinziehungsklauseln im Wirtschaftsleben auch in
rechtstatsächlicher Hinsicht äußerst bedeutsamen Fragen nach dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Zwangseinziehung sowie den Rechtsschutzmöglichkeiten des
Betroffenen wurden bislang noch nicht abschließend beantwortet. Eine ausführliche
Analyse des Themas fehlt ganz.

7 Niemeier, Rechtstatsachen und Rechtsfragen, S. 7 ff.;H. P. Westermann, in: FS 100 Jahre
GmbHG, S. 447, 452 ff.

8 Vgl. nur Lorz/Pfisterer/Gerber/Haasen, Beck’sches Formularbuch GmbH-Recht, C. I. 3
§ 15; Hoffmann-Becking/Rawert/Stephan, Beck’sches Formularbuch Bürgerliches, Handels-
undWirtschaftsrecht, IX. 9. § 7; Walz/Walz, Beck’sches Formularbuch Zivil-, Wirtschafts- und
Unternehmensrecht, J. II. 2. § 11.

9 Siehe etwa den dreiseitigen Fragenkatalog bei Niemeier, Rechtstatsachen und Rechts-
fragen, S. 1 ff.

10 Hachenburg/Hohner, GmbHG, § 34 Rn. 1.
11 Römermann, NZG 2010, 96.
12 Siehe nur die umfangreichen Arbeiten von Küperkoch, Zwangseinziehung; Markowsky,

Einziehung und Niemeier, Rechtstatsachen und Rechtsfragen.
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Der Befund überrascht vor dem Hintergrund, dass die Amortisation von Ge-
schäftsanteilen ohne die Zustimmung des Anteilsinhabers praktisch nie friktionslos
verläuft. Gerade dem Betroffenen bleibt in der Regel nur das schale Gefühl, seine
ehemaligen Mitgesellschafter haben sich in rechtswidriger Art und Weise seines
Anteils bemächtigt. Rechtsstreitigkeiten (insbesondere Beschlussmängelklagen)
sind vorprogrammiert; schließlich möchte der Inhaber des eingezogenen Ge-
schäftsanteils nicht grundlos sein Recht, über die Geschicke der Gesellschaft mit-
zubestimmen und an etwaig erwirtschaften Gewinnen zu partizipieren, verlieren.
Damit einher geht auf Seiten der verbliebenen Gesellschafter die Unsicherheit, ob sie
durch die Zwangseinziehung ihr Ziel, den missliebig gewordenen Mitgesellschafter
aus derGmbHgedrängt beziehungsweise das Eindringen eines unerwünschte Dritten
verhindert zu haben, auch tatsächlich auf Dauer erreichen konnten.

II. Gang der Arbeit

Der erste Teil der Arbeit dient den Grundlagen. So wird zunächst das Rechtsin-
stitut der Zwangseinziehung als solches vorgestellt, indem die historische Ent-
wicklung, ihr Telos sowie die tatbestandlichen Voraussetzungen und die den An-
teilsberechtigten treffenden Rechtsfolgen aufgezeigt werden (§ 2). Sodann folgt eine
Abgrenzung zu anderen GmbH-rechtlichen Möglichkeiten, einen Mitgesellschafter
ohne dessen Zustimmung aus der Gesellschaft auszuschließen (§ 3).

Darauf aufbauend widmet sich der zweite Teil dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Zwangseinziehung. Dabei wird zum einen erörtert, welchen Effekt die
Neufassung des § 5 Abs. 3 S. 2 GmbHG durch das MoMiG13 im Jahre 2008 auf den
Eintritt ihrer Rechtsfolgen hat (§ 4). Zum anderen bedarf diewohl selbst nach dem im
Jahre 2012 ergangenen Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs14 noch immer um-
strittene Bedeutung der Abfindungsleistung für das Wirksamwerden der Zwangs-
einziehung einer (weiteren) Klärung (§ 5).

Der dritte Teil der Abhandlung zeigt auf, welche Rechtsschutzmöglichkeiten der
betroffene Gesellschafter im Einzelnen hat, um sich gegen eine vermeintlich
rechtswidrige Zwangseinziehung seiner Anteile zurWehr zu setzen. In Bezug auf das
Hauptsacheverfahren liegt dabei das Hauptaugenmerk vor allem auf der Einordung
ausgewählter Fehler des Einziehungsbeschlusses in die anerkannten Beschluss-
mängelarten sowie auf der näheren Auseinandersetzung mit der Frage nach der
Darlegungs- und Beweislast (§ 6). Danach wird ergründet, ob und inwieweit der
Inhaber des einzuziehenden Geschäftsanteils mittels einstweiligen Rechtsschutzes
im Vorfeld der Gesellschafterversammlung die geplante Zwangseinziehung unter-

13 Gesetz zurModernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung vonMissbräuchen v.
23.10.2008, BGBl I 2008, 2026.

14 BGHZ 192, 236 ff.
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